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Der Berichterstatter weist darauf hin, dass die Klage nach dem derzeitigen Sach- und Streit- 
stand nicht deshalb unzulässig sein dürfte, weil dem Kläger die Ladung zur mündlichen Ver- 

handlung am 13. April 2023 nicht zugestellt werden konnte. Der Kläger hat zwischenzeitlich 

bestätigt, von dem Verhandlungstermin Kenntnis zu haben. Er hat auch sein Erscheinen a 

kündigt. 

In der Sache geht der Berichterstatter nach den bisherigen Angaben der Beklagten davon aus, 

dass es im Jahr 2021 zu keinen Treffen zwischen der Stadt Flensburg und der Beigeladenen im 
den Räumlichkeiten der Stadt Flensburg gekommen sein soll. Jedenfalls hat sich die Beklagte 

im Schreiben vom 21. September 2022 (Seite 3) dahingehend eingelassen. Der Kläger ist die- 

ser Darstellung bislang nicht entgegengetreten. Allerdings verweist der Schriftsatz vom 21. Sep- 

tember 2022 auf eine Stellungnahme der früheren Oberbürgermeisterin vom 18. März 2021. 

Diese Stellungnahme kann daher den Zeitraum ab dem 18. März 2021 bis zum Jahresende 

2021 nicht erfassen. 
Der Berichterstatter bittet daher um Klarstellung, ob die Ausführungen im Schriftsatz vom 21. 
September 2022 so zu verstehen sind, dass es im gesamten Jahr 2021 zu keinen Treffen ge- 

kommen ist, die vom Antragsgegenstand umfasst sind. 

Die Beklagte hat jedoch nicht vorgetragen, dass es im Jahr 2020 ebenfalls zu keinen Treffen 

gekommen ist, die vom Antragsgegenstand umfasst sind. Die Beklagte hat auch nicht darge- 

legt, dass zu entsprechenden Treffen im Jahr 2020 keine Aufzeichnungen oder Dokumente 

existieren, die Gegenstand des Auskunftsbegehrens sein können. Aus den Ausführungen des 

Prozessbevollmächtigten der Beigeladenen folgt zudem, dass es in der Vergangenheit wohl zu 

entsprechenden Treffen gekommen ist. 
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Die Beteiligten erhalten Gelegenheit zur (etwaigen) Stellungnahme innerhalb von zwei Wochen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Vors. Richter am VG 

Gefertigt: 
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